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Vorlage
an den Bundesrat

Vorschlag für die Besetzung der Kommission für die 
Produktions- und Drehbuchförderung und der Kommission für 
Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung bei der Filmförderungs-
anstalt

Filmförderungsanstalt    Berlin, 4. Juli 2019

An den 
Präsidenten des Bundesrates 
Herrn Ministerpräsidenten 
Daniel Günther

Sehr geehrter Herr Präsident,

die dreijährige Amtszeit der aktuellen Mitglieder der drei Förderkommissionen der 

Filmförderungsanstalt (FFA) endet Anfang 2020. Für die sich anschließende Amts-

zeit müssen sämtliche Mitglieder der drei Förderkommissionen (Kommission für 

Produktions- und Drehbuchförderung, Kommission für Verleih-, Vertriebs- und 

Videoförderung sowie Kommission für Kinoförderung) gemäß § 22 Abs. 1 bzw. 

§ 23 Abs. 3 Filmförderungsgesetz (FFG) gewählt und bestellt werden. Eine Wie-

derbestellung der aktuellen Mitglieder ist möglich (§ 24 Abs. 5 S. 1 FFG). 

Als im Verwaltungsrat vertretenes Verfassungsorgan bzw. vertretene Organisation 

können Sie Kandidatinnen/Kandidaten für die Besetzung der Kommission für Pro-

duktions- und Drehbuchförderung und die Kommission für Verleih-, Vertriebs- und 

Videoförderung vorschlagen (§ 21 Abs. 1 S. 1 FFG).

Zur Vorbereitung der Wahl der neuen Mitglieder in der Sitzung des Verwaltungs-

rats der FFA am 19.11.2019 möchten wir Sie daher hiermit bitten, uns 

bis spätestens zum 30.09.2019
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Ihre Vorschläge für die Wahl der Kommission für Produktions- und 

Drehbuchförderung sowie die Wahl der Kommission für Verleih-, Vertriebs- und 

Videoförderung abzugeben. Da der Bundesrat zwei Mitglieder im Verwaltungsrat 

hat, können Sie bis zu vier Personen für die Kommission für Produktions- und 

Drehbuchförderung und bis zu zwei Personen für die Kommission für Verleih-, 

Vertriebs- und Videoförderung vorschlagen.

Wenn Sie mehr als eine/n Kandidatin/Kandidaten für eine Kommission vorschla-

gen, müssen Sie mindestens eine Frau und mindestens einen Mann vorschlagen  

(§ 21 Abs. 2 FFG). 

Wir haben auf der Homepage der FFA einen internen Bereich eingerichtet, auf dem 

wir Ihnen alle relevanten Unterlagen (einen Leitfaden zur Besetzung der Förder-

kommissionen, das Formular „Lebenslauf“ für Ihre Kandidatinnen/Kandidaten so-

wie eine Übersicht der aktuellen Mitglieder) zur Verfügung stellen. 

Bitte lassen Sie das Formular „Lebenslauf“ von jeder/jedem Kandidatin/Kandidaten 

zum Nachweis ihrer/seiner Expertise ausfüllen und leiten Sie dieses im Original an 

uns weiter. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in dem Leitfaden zur 

Besetzung der Förderkommissionen. 

Die engagierte und kreative Zusammensetzung unserer Förderkommissionen war in 

den vergangenen Jahren die Grundlage für eine nachhaltig erfolgreiche Förderung 

der FFA, die wir mit Ihrer Unterstützung fortsetzen möchten. Wir danken Ihnen im 

Voraus für Ihre Mitarbeit! 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

FILMFÖRDERUNGSANSTALT

Peter Dinges  

Vorstand


